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Vermeiden Sie eine Schutzlücke beim Vereinigten Königreich 

als austretendem Mitgliedsstaat der EU im Markenportfolio 

Ihrer EU-Marken oder Ihrer IR-Marken, die die EU benannt 

haben    von  PA Dr. Ralf SIECKMANN Stand 25. Juni 2016 

 

A. Folgen des am 24. Juni 2016 beschlossenen BREXITs allgemein 

Sie haben am 24. Juni 2016 aus den Medien erfahren, dass die Bevölkerung des Vereinigten 

Königreichs für einen Austritt aus der EU gestimmt hat, so dass die dortige Regierung in 

Kürze dem Rat der EU dies mitteilt und in Verhandlungen über den Austritt eintritt (Art. 50 II 

1 EUV). Führen die Verhandlungen zu keinen Ergebnis, verlieren alle Verträge, Verordnun-

gen und Richtlinien der EU  2 Jahren nach der Mitteilung ihre Wirkung für das Vereinigte 

Königreich (Art 50 III EUV), zum Procedere s. das Flowchart unten. 

 

B. Scenarien für angemeldete / eingetragene Europäische Unionsmarken 

(=Gemeinschaftsmarken)  

 

1. Eine erste Möglichkeit wäre eine Vereinbarung im Austrittsabkommen mit der 

EU, dass Europäische Unionsmarken, die vor dem erklärten Austritt aus der 

EU beim EUIPO angemeldet bzw. eingetragen  worden sind,  Geltung in der 

Rest-EU und zusätzlich im Vereinigten Königreich haben. Diese Möglichkeit ist 

eher theoretisch, da sie die wiedergewonnene „Souveränität“ des Vereinigten 

Königreichs von der EU stark beinträchtigen würde. 

 

2. Bei einem Nichtzustandekommen eines Austrittsabkommens innerhalb von 2 

Jahren würde als worst case die Europäische Unionsmarke nur noch in der 

Rest-EU das Vereinigte Königreich gelten. EU-Kommisionschef Jean-Claude 

Juncker hat schon betont, dass die Austrittsverhandlungen schnell und ohne 

einen  Bonus für die Briten geführt werden müssen, um andere EU-Zweifler in 

FR und NL nicht auch zum Austritt zu ermutigen. 

 

3. Möglicherweise könnte die britische Regierung anbieten und die gesetzlichen 

Grundlagen im Trade Marks Act 1994 und den Trade Marks Rules, dem natio-

nalen UK-Markenrecht schaffen, vor dem Austritt bereits bestehende oder an-

gemeldete Europäische Unionsmarken - analog den bestehenden Bestimmun-

gen zur Umwandlung nach Art 112ff. EUMVO - nach Zahlung der amtlichen 

Anmeldegebühren als britische Markenanmeldung / -eintragung weiterzuver-



 

Vermeiden einer Schutzlücke beim Brexit von PA Dr. SIECKMANN Stand 25/06/2016       Seite 2 von 4 

 

folgen.                                                                                

 

Ob dies durch die Regierung des Vereinigten Königreichs und das Parlament 

angedacht und zeitnah durchgeführt werden wird, kann schwer beurteilt 

werden, hilft aber einen extremen wirtschaftlichen Schaden durch Verlust des 

britischen Teils von EU-Markenrechten für die britische Wirtschaft und für alle 

anderen Teilnehmer des EU-Markensystems vermeiden. 

 

Entnommen aus: Das Recht der Europäischen Union, FernUni Hagen, Prof. Dr. A Haratsch 2014 
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C. Von wieviel betroffenen eingetragenen Europäische Unionsmarken 

sprechen wir hier? 

Lt. aktueller Statistik des EUIPO, Stand: 6. Juni 2016, Seite 11, sind derzeit 

1.249.744 Europäische Unionsmarken mit Benennung des EU-Gründungsmitglieds 

Vereinigte Königreich registriert worden, die auch noch heute existent sind, vgl. Seite 

41,  davon 853.950 Europäische Unionsmarken in den EU-Staaten,                        

215.249 EU-Marken in Deutschland und                                                            

126.259 EU-Marken im Vereinigte Königreich. 
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    D.  Fazit  

Aufgrund der unter B aufgezeigten Ungewissheiten sollten Sie überlegen, ob Sie bei Ihren 

wichtigsten Marken nicht vorsorglich kurzfristig eine Schutzerweiterung Ihrer IR-Marken auf 

das Vereinigte Königreich vornehmen, um einem Totalverlust Ihres Portfolios im Vereinigten 

Königreich zu vermeiden.   

Denn es ist nicht ausgeschlossen, dass Herr Premierminister David Cameron, der Grün-

dungsvater von künftig „Small Britain“ oder seine Nachfolger in der Regierung auch bei EU-

Marken einen Pyrrhussieg  für die britischen Wirtschaftskreise und für deren Wirtschaftspart-

ner weltweit erzielt, da eine parallele Markenanmeldung einer EU-Marke und einer nationa-

len Marke, - auch aus Kostengründen -, seit wenigstens einen Jahrzehnt  durch die Wirt-

schaftskreise in der EU nicht mehr vorgenommen werden. 

 

 

Anregungen, Rückfragen gerne unter  

 
Dr. Ralf Sieckmann 
Patentanwalt, European Trade mark Attorney EUIPO # 133 

    0211 914 60-36 

     0211 914 60 41 

 chdgermany@aol.com                                                                          

 

mailto:chdgermany@aol.com

